
 
 
Eingabe IG eHealth: Sounding Board EPDG 2 
SoundingBoard vom 24.11.2022 – Rückmeldung IG eHealth 
 
Bern, 20.12.2022: Die IG eHealth bedankt sich für die Möglichkeit, die Präsentation der 2. Sounding 
Board Sitzung vom 24.11.2022 zu kommentieren. Gerne äussern wir uns zu ausgewählten Punkten. 
Grundsätzlich verweisen wir auf unsere Eingabe vom 1.11.2022, namentlich bezüglich der Punkte, die 
in den Vorschlägen aus unserer Sicht fehlen. 

Thema Bemerkungen IG eHealth 

 

Das EPD ist ein wichtiger 
Puzzlestein innerhalb des 
Ökosystems Digital Health. Die 
Behandlungsdaten müssen in 
der Prozess-Sicht der 
Leistungserbringer verwendet 
werden können. 
Aus diesem Grund begrüssen 
wir, dass das BAG die 
Fachgruppe Datenmanagement 
im Gesundheitswesen initiiert 
hat. 

 
 

Für die IG eHealth stehen 
folgende Aufgaben im 
Vordergrund, damit die EPDs 
den gewünschten Nutzen 
erzielen können: 
1. Verpflichtung der 

Leistungserbringer (gemäss 
Motion 19.3955) im 
Rahmen der 1. EPD-
Teilrevision oder als 
vorgezogenen KVG-
Revision (z.B. im Rahmen 
des 2. Kostendämpfungs-
pakets) 

2. Umsetzung von Use Cases 
- eMedikation 
- eImpdossier 
- Organspende 
- Patientenverfügung 
- Austrittsbericht 
- Patient Summary inkl.  
  Allergien 

3. Anbindung Bürgerinnen und 
Bürger ans EPD. Eine 
Informationskampagne ist 
schafft Enttäuschungen, 
solange nutzbringende 
Anwendungen fehlen. 

4. Anreize / Tarife (einmalige 
Investitionen, Anreize für 
Leistungserbringer, die EPD 
vor Verpflichtung nutzen) 

 
 

Die Nutzung der AHV-N13-
Nummer soll nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden. Die 
Vor- und Nachteile sind erneut 
abzuwägen. 



 
 

2 
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Die Schaffung eines 
einheitlichen Patienten-
identifikators ist rasch 
umzusetzen (gemäss Motion 
21.4373). 

 
 

Die Aufteilung der EPDG-
Revision in zwei Pakete 
erachten wir als sinnvoll.  
Vom Parlament angenommene 
Motionen sind in der ersten 
Etappe umzusetzen, z.B. die 
Verpflichtung der 
Leistungserbringer zum EPDG 
(19.3955).  
Es ergibt wenig Sinn, dass 
Spitäler, Geburtshäuser und 
neu zugelassene 
Leistungserbringer schon heute 
EPDs führen müssen, dass 
aber die grosse Zahl der 
niedergelassenen 
Leistungserbringer frühestens 
ab 2027 zum Führen von EPDs 
verpflichtet werden soll. 

 

Die lokale Speicherung von 
Daten ist schon heute möglich. 
Aus Sicht der IG eHealth kann 
auf eine spezifische Regelung 
verzichtet werden. 

 
 

Sind EPDs Teil der OKP, dann 
ist auch die Rolle der 
Versicherer zu klären. Diese 
generell vom EPD 
auszuschliessen, erachten wir 
nicht als sinnvoll. Ihre allfälligen 
Rechte und Pflichten müssen 
auf Gesetzesstufe festgelegt 
werden. 
Als Beispiel der Einbindung der 
Versicherer kann das UVG 
dienen. 

 

Alle Anbieter, auch solche, die 
eine Kooperation mit einer 
Krankenversicherung 
eingegangen sind, sollen alle 
Funktionen des EPDs einbinden 
können. Voraussetzung ist, 
dass sie die gesetzlichen 
Vorgaben erfüllen. Sie vom 
EPD auszuschliessen oder nur 
die Zusatzdienste zuzulassen, 
schadet dem EPD, da die 
privaten Anbieter ja früher 
attraktivere Angebote haben 
und es für EPD-Anbieter 
schwierig ist, den Rückstand 
aufzuholen. Auch wären die 
Kunden gezwungen, zwei 
Systeme/Apps zu nutzen. 



 
 

3 
 

Thema Bemerkungen IG eHealth 

 
 

Erfahrungen aus dem Ausland 
zeigen, dass es ein Opt-Out 
braucht, damit genügend EPDs 
verwendet werden.  
Die Stimmenden haben sich bei 
der Organspende für ein Opt-
Out ausgesprochen. Die Frage 
der Organspende ist eine 
heiklere Frage als die Eröffnung 
von EPDs. 
EPDs sind mit einer hohen 
Behandlungsqualität verbunden 
und können die Gesundheits-
kompetenz der Bevölkerung 
erhöhen. Wer kein EPD 
wünscht, erschwert den Zugang 
der Leistungserbringer zu 
behandlungsrelevanten Daten 
und nimmt damit eine 
schlechtere Behandlung in 
Kauf.  

 
 

Die Vertretenden der 
Forschungscommunity haben 
an der Sitzung des Sounding 
Boards deutlich gemacht, dass 
die Vorschläge nicht 
praxiskonform sind. 
Wir empfehlen dem BAG, mit 
den Forschenden Kontakt 
aufzunehmen. 
Allerdings weisen wir darauf hin, 
dass es nicht nur Forschung der 
Universitätsspitäler gibt (SPHN, 
u.a.), sondern dass auch der 
niedergelassene Bereich zu 
integrieren ist, namentlich Haus- 
und KinderärztInnen. 

 
 

Technisch ist es einfacher, 
ökonomisch ist es günstiger, 
wenn nur eine Plattform zu 
Verfügung steht. Die Frage, ob 
es einen oder mehrere 
Plattformanbieter geben soll, ist 
politischer Natur. Wird am 
bestehenden System 
festgehalten, so bleiben die 
Kosten der gemeinschafts-
übergreifenden 
Datenübertragung hoch. Mit 
jedem neuen Use-Case 
entstehen Zusatzkosten, welche 
abzugelten sind. 
Falls sich die Politik für eine 
einzige Plattform ausspricht, so 
sind diejenigen 
Plattformanbieter zu 
entschädigen, welche den 
Betrieb einstellen müssen. 

 


